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Beschlussvorlage 
öffentlich 

Vorlage-Nr: 
AZ: 
Datum: 
Amt: 
Verfasser: 

BV-StVV-050-01 
10-1-ka 
16.08.2001 
Bürgermeisteramt 
 

Beratungsfolge 

13.09.2001 Hauptausschuss 
20.09.2001 Stadtverordnetenversammlung 

Anw. Dafür Dag. Enth. 

Betreff 
Verwendung des Vetschauer Stadtwappens auf Internetseite 

 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt gemäß § 2 Absatz 2 der Kommunalen 
Hoheitszeichenverordnung Frau Kerstin Seehafer, Kraftwerkstraße 3 in 03226 
Vetschau/Spreewald, die Verwendung des Wappens der Stadt Vetschau/Spreewald für den 
folgenden Zweck: 
 
Abbildung des Wappens auf der Internetseite "www.Seehafer-Kerstin.de". 
 
Die Genehmigung wird widerruflich mit folgenden Auflagen erteilt: 
- Die Internetseite wird nicht gewerblich genutzt und als "Private Homepage" gekennzeichnet. 
- Es erfolgt ein Link auf die offiziellen Seiten der Stadt Vetschau/Spreewald   
"www.vetschau.com". 
 
 

Beschlussbegründung: 
 
Frau Seehafer informierte sich per E-Mail über die Verwendung des Vetschauer Stadtwappens 
auf ihrer Homepage www.Seehafer-Kerstin.de oder www.seefi.de. 
 
Die Seite ist als private Homepage gekennzeichnet. Sie enthält schon einige Informationen 
überwiegend zu Vetschau, den Spreewald und Fotos der Kita Rappelkiste. 
 
Frau Seehafer würde gern ein Link auf die Vetschauer Seiten einbinden, auch das 
Gastgeberverzeichnis. 
 
Die Genehmigung erfolgt nach § 2 Absatz 2 der Kommunalen 
Hoheitszeichenverordnung vom 06.09.2000. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: keine 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stellungnahme Finanzverwaltungsamt: 
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